
 

Geschäftsführerin: Dana Chiara Wendt   Herbergsstr. 53   51570 Windeck   Tel.: 0 22 92 / 95 98 110   gf@kg-schladern.de      
 

Bankverbindung: Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank Gläubiger-ID.: DE34 ZZZ0 0000 3077 20 
IBAN:   DE71 5739 1800 0038 0092 06  Vereinsregister: Amtsgericht Siegburg VR 80818  
BIC:   GENODE51WW1   Internet: www.kg-schladern.de S
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Aufnahmeantrag 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Das Mitglied erhält nach der positiven Entscheidung eine Bestätigung. 
 

Ich beantrage ab sofort die Mitgliedschaft in der Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V.: 
 
Firma:    ___________________________________________                                                                                                       
 
Name, Vorname*:  ____________________      ____________________                                                                                                       
  
Straße / Hausnummer*:  _________________________________      _______ 
 
Postleitzahl / Wohnort*:  _________      _______________________________                                                                                                      
   
Geburtsdatum*:   ____ . ____ . ________ 
 
Telefonnr. Festnetz:  ___________________________ 
 
Telefonnr. Mobil:  ___________________________ 
 
E-Mail-Adresse(*):  ___________________________ 
 

Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden! 
 

 Ich möchte gerne ggf. Ehrungen der KG Schladern bzw. von Mitgliedsverbänden (z. B. BDK / RSE) entgegennehmen.   
 

Ich ermächtige die Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. Zahlungen von meinem nachstehenden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kreditinstitut:      _________________________________ 
 
BIC-SWIFT:    _________________________________ 

 
 

IBAN: 
 

  

_______________________ , _______________________       _____________________________________ 
Name, Vorname Kontoinhaber (falls abweichend von Mitglied)                    Unterschrift Kontoinhaber (falls abweichend von Mitglied) 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung für Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. zur Kenntnis genommen. 
Ich akzeptiere die Satzung der Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. sowie die Datenschutzerklärung für Mitglieder der 
Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Ich verpflichte mich, Änderungen meiner persönlichen Daten, insbesondere der Bankverbindung, dem Vorstand der KG Schladern umgehend 
mitzuteilen. Der Verein behält sich vor, Gebühren, die durch einen nicht ausführbaren Lastschrifteinzug entstehen vom betreffenden Mitglied 
zurück zu fordern. 
 
 

X___________________________ , X________________    X____________________________________ 
              Ort               Datum                         Unterschrift 

 
Bei Minderjährigen zusätzlich: Erziehungsberechtigte(-r):  Name, Vorname: ________________ ,  ________________ 

 
Unterschrift: __________________________________  

 
 

Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular können Sie, falls die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, gerne einscannen / fotografieren (bitte auf gute Lesbarkeit achten) 
und per E-Mail an die untenstehende Adresse senden. Ansonsten bitte per Post an die unten genannte Anschrift senden oder bei einem Vorstandsmitglied abgeben. 

Beitrag (bitte betreffendes ankreuzen / eintragen)    Die jeweiligen Beiträge / Regelungen werden in der Beitragsordnung festgelegt. 
 

Kinder / Jugendliche bis einschl. 17 Jahre     12 € / Jahr     Freiwillig: ____ € / Jahr 
 

Hinweise: Ab dem 3. Kind / Jugendlichen einer Lebensgemeinschaft ist der Beitrag frei.     Beitragsfrei 
Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wird automatisch der Beitrag für Erwachsene eingezogen. 
      

Erwachsene              24 € / Jahr     Freiwillig: ____ € / Jahr 
 

Organisationen, Parteien, Verbände, 
Gesellschaften, Firmen und sonst. Jur. Personen    60 € / Jahr     Freiwillig: ____ € / Jahr 
 
Der Verein gewährt auf Nachfrage die folgenden Vergünstigungen: 2 Erwachsene und 2 Kinder 65,- EUR (anstelle von 72,- EUR) 

2 Erwachsene und 1 Kind 54,- EUR (anstelle von 60,- EUR) 
1 Erwachsener und 2 Kinder 43,- EUR (anstelle von 48,- EUR) 

Hinweis: 
Der Beitragseinzug erfolgt jährlich, 
jeweils zwischen dem 5. und dem 11.11. 

Ich möchte die Einladungen zu 
Mitgliederversammlungen gerne schriftlich 
 

    per Post / 
 

    per E-Mail erhalten (bitte ggf. ankreuzen). 
       Achtung: Angabe der E-Mail-Adresse erforderlich! 
 

Einladungen erfolgen satzungsgemäß durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Windeck. 



 

 

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 
Stand: Mai 2018 
 

Mit der Mitgliedschaft akzeptiert das Mitglied den Inhalt der 
nachfolgenden Datenschutzerklärung. 
 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder in der Beitrittserklärung 
auf. 
 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern 
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und 
Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere Veranstaltungen, Ehrungen sowie 
Feierlichkeiten in der Vereinszeitschrift „INFO“, auf der Homepage des Vereins, in sozialen Medien sowie in 
der lokalen Presse bekannt. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 
 

Der Verein oder ein durch den Verein beauftragter Fotograf ist berechtigt Fotos und Videos von 
Vereinsmitgliedern, bzw. deren Minderjähriger Kinder anzufertigen, zu nutzen und zu veröffentlichen. 
Die Veröffentlichung erfolgt in der Vereinszeitschrift „INFO“, auf der Homepage des Vereins, in sozialen Medien 
sowie in der lokalen Presse. 
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit diese nicht 
entstellend ist. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die Einwilligung zur Veröffentlichung für 
Einzelabbildungen widerrufen. 
Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung (durch 
eine Mitgliederversammlung) eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen in Zukunft nicht mehr für die o.g. Zwecke 
verwendet werden und sind unverzüglich aus der entsprechenden Veröffentlichung zu löschen. 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch 
in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen. 
 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 
 

o diese Daten vertraulich bleiben 
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
o und die Daten nicht verändert werden können. 

 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im 
Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der betreffenden Mitgliederdaten erfordert. 
Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte 
benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht 
zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 

Alle Vorstandsmitglieder / Mitarbeiter des Vereins, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Mitglieder 
haben, sind nach § 5 BDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet. 
 

Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 
archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 
gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts 
durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied 
insbesondere die folgenden Rechte: 
 

o das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
o das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
o das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
o das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
o das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
o das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 


